
Verk(:indet  am 16.08.2017
64  C 95/16

Urkuridsbeamtin/Urkuridsbeamter
 derGeschäftsstelle

Amtsgericht  Langenfeld

tM NAMEN  DES VOLKES

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin,

ProzessbevoiIrnächtigte:

gegen

die übrigen aus der anliegerider Eigentümeriiste ersichtlichen EigentÜmer.  der  WEG

Beklagte,

Die  Klage  wird  abgewiesen.
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Die Kosten  des Rechtsstreits werden der Ktägerin aufertegt.

Das Urteii  ist vorfüufig  vollstreckbar.

Die Klägerin  kann  die Vollstreckung  wegen der Kosten gegenSicherheitsleistung  in Höhe  von 'i20  % deS ZL) VOllStreCkenden Betragesabwenden,  wenn  nicht  die Beklagten  vor  Vollstreckung Sicherheit ingleicher  Höhe  leisten.

Tatbestand

Die Klägerin  war  zunächst ab dem 01.Ot2008  fürfünfJahre  zurVerwalterin  dervonden Beklagten  gebildeten  Wohnungseigentümergemeinschaft
 Humboldtstraße 41und 43 Monheim  bestellt.  In der Eigentümerversammlung

 vom 2al.02.2C)a13 wurde  ihreWiederbestellung  wiederum  für  längstens  fünf  Jahren  beschlossen.  Nach  § ü Abs. 3des  Verwaltervertrages  beträgt  die ordent)iche  Kündigungsfrist  sechs  Monate  zumEnde  des  jeweiligen  Kateriderjahres.

Nach Prüfung  der  Jahresabrechnung  20'15 begehden  u. a. die Miteigentümer  undBeklagten  Venske  und Schneeloch  im Apri) 20'16 von der Klägerin  diö Anberaumungeiner  EigentümerversammIung.
 Nachdem  sie die Mitteilung  erhalten  hatten,  dass  dergesamte April und Mai hierfür  nicttt zur  Verfügung  stehe,  verlangten  sie mit E-Mailvom 13.04.2016  und Schreiben  vom 27.05.20"16  die Abhaltung  derEigentümerversammlung

 noch  im Juni  2016.  Die Klägerin  1ud daraufhin  zurEigentümerversammIung
 erst  für  den 22.08.20'16.  ln dieserWohnungseigentümerversammlung

 sollte  unter  TOP 1 'l über  folgenden  Antrag  derEigentümerindvom  03.06.20"!6  beschlossen  vverden:,Abwahl  derHausverwaltunpegen
 Vernachfössigung  ihrer  Obliegenheitspflichten  sowieVerantwortung gegenüber der WR-,QM( € 'aii dem von eineranderen  Eigentümerin  gegengezeichneten  Protokoll  der

Wohnungseigentümerversammfüng
 vom  22.08.2C)16  ist unter  TOP  1 'l nach  wörtlicherWiedergabe  des  Antrags  der Eigentümeri§ülgc=ndes

 aufgenommen:
,über den Antrag von Fra4den  Verwaltungsvertrag mit Wirkung zum31 12.2017  zu kündigen,  wurde  wie folgt  abgestimmt'

Abstimmung:

Dafür:4 Dagegen:  2 Eniha1tungen:2
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Ergebnis:  Annahme  des  Vorschlags"

Mit E-Mail  vom 23.08.2016  an die Klägerin  bemängelte die Miteigentümerin!
unter  anderem,  dass  unter  TOP  Il  bei der  Beschlussfassung  das  Datum  3j.12.20i7
vom Geschäftsführer  der  Klägerin  aufgenommen  worden  ist. Hierzu  führte  dieeigentümerinin  ihrer  Mail aus, dass  die in ihrem Beschlussantrag  genannte
Vernachlässigung der ObIiegenheitspflichten sowie  Verantwortung gegenüber  derWEG  eineri  außerordentlic)ven  Kündigungsgrund  darstelle  und  eine  normale
Vertragsbeendigung  zum 3t12.20a16,  die die Gemeinschaft  eigentlich  gewünscht
habe,  wegen  des  späten  Termins  der  WohnungseigentümerversammIung

 nicht
mög!ich  gewesen  öei. Nachdem  auch  aufweitere  E-Mail  der  EigentümerinQ'
vom 04.09.2016 keine  Klärung  zu erzieten  war,  veriangten  die Eigentümer  dieAnberaumung einerweiteren Wohnungseigentümerversammlung,

 die am 25,1-1,20j6
stattfand. In dieserwurde unterTOP 2 durCh mehrheitiiche Beschlussfassung aufAntrag der Miteigentümerina!«@und anderer  Eigentümer  die,,sofortige
Abberufung und fristlose Kündigurig der VerwaltungA  beschlossen.  DiesenBeschluss hat die Klägerin mit am 22.12.2016 bei Gericht  eingegangener  Klageangefochten.

Die Klägerin trägt vor, dass es nach Beschlussfassung  in der
W6hnungseigentümerversammlung vom 22.08.2016 keinerfei Gründe gegebenhabe, die die Beklagten zu einer außerordentlichen Abberufung rechtfertigenkönnten. Soweit ihr vorgehalten werde, ihr GeschäftsführerQhabe  den  'Beschluss unter TOP ü ü der WohnungseigentümerversammIung vom  22.08.2016hinsichtlich des Datums 31.12.2017 unzutreffend wiedergegeben, sei dies  falsch.Zwar habe der Beschlussantrag der Miteigentümerikein
Beendigungsdatum enthalten. Vor der Beschlussfassung seien jedoch  die Frageneiner sofortigen Beendigung, einer Beendigung zum 31.12.2016 oder aber  einerplanmäßigen Beendigung zum 31.12.20"I7 diskutiertworden. Aus dieser inierisivenDiskussion und dem Austausch wechselseitiger Auffassungen habe  sich  das  vonihrem Geschäftsführerdiktierte Datum 31.12.2017 ergeben. Die BeschlussTassungzu diesem regulären Ablaufdatum habe der Klarstellung gedient, dass  eirieWiederbestellung nicht in Betracht komme.

Die Klägerin beantragt,

den in der EigentümerversammIung vom 25.11.2016 zu TOP
zwei gefassten Beschluss für ungültig zu erklären.

Die Beklagten  beantragen.
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die K)age  abzuweisen.

Sie  behaupten,  der  Geschäftsführerder  K1ägerin habe in derWohnungseigentümerversammIung
 vom 22.08.'2016 bei der BeschlussTassung unterTOP 11 nach  Beendigung des Abstimmungsvorgangs und der Beschlussverkündungeigenmächtig  einen  nicht beschlossenen Kündigungstermin zum 31.12.20j7 in dasProtokoll  diktiert.  Zudem  berufen sich die Beklagten auf zahlreiche we'ttere zu eineraußerordentlichen  Abberufung der Klägerin berechtigende Gründe.

Das Gericht  hat Beweis  erhoben gemäß Beweisbesch)uss vom 04.05.2017 durchVernehmung  von Beklagten  als Partei und einer Zeugin. Wegen des Ergebnisses derBeweisaufnahme  wird auf  die Sitzungsriiederschrift vom 19.07.2017 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage  ist nicht  begründet.

Die von der Klägerin  angefochtene  Beschlussfassung  unter  TOP  2 derWohnungseigentümerversammlung
 vom 25.1j.2016  verstößt  riicht  gegen  dieGrundsätze  ordnungsgemäßer  Verwaltung.  Die Beklagten  waren  vielmehr  berechtigt,  -die außerordentliche  Abberufung  der Kiägerin  als Verwalterin  und die fristloseKündigung  des Verwaitervertrages  zu besctiließen.

Die Beklagten  haben  die Klägerin  mit der  angefochtenen  Beschlussfassung  vom25.11.2016,,sofort" als Verwatterin  abberufen.  Eine  solche  außerordentlicheAbberufung ist nur  aus wichtigem Grund  möglich.  Ein wichtiger  Grund  für dieaußerordentliche  Abberufung  eines  Verwalters  ist gegeben,  wenn  denWohnungseigentümern
 unter  Berücksichtigung  aller,  nicht  notwendig  vom  Verwalterverschuldeter  Umstände  nach  Treu und Glauben  eine  Fortsetzung  der  'Zusammenarbeit  mit  dem Verwalter  nicht  mehr  zugernutet  werden  kann  und deshalbdas  erforderliche  Vertrauensverhäitnis  zerstört  ist (BGH  NZM 2002,  788,  790;Bärmanri/Merle,  \/VEG, 11. Auflage,  § 26 Rdnr. 1 86; Niedenführ  in:Niedenführ/Kümmel/Vandenhouten,

 a.a.O.,  § 26 Rdnr. f04).  Diese  Voraussetzungensind, nach dem Ergebnis  der durchgeführten  Beweisaufnahme  vorliegend  deshalberfüllt,  weil  der Geschäftsführer  der Klägerin  im Rahmen  der  Besch!ussfassung  unterTOP Il  derWohnungseigentümerversammIung
 vom  22.08.2C)16  den von derMiteigentümerinQestelIten

 Beschlussantrag  eigenmächtig  um  das  Datum31.12.2017  ergänzt  und so gegen  die mit  der gewollten  Beschlussfassung  verfolgten
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Interessen  der Beklagten gehandelt und ausschließlich die Interessen der Klägerinverfolgt  hat. Es kann hier im Ergebnis für die Frage der zur außerordentlichen
Abberufüng  erforderlichen  Pflichtverletzung  der Klägerin mit daraus folgenderZerstörung  des Vertrauensv5,rhältnisses  zwischen der Klägerin und den Beklagtendahinstehen,  ob der Geschäftsführer  der Klägerin bei der Abfassung des Protokollsder  wohnungseigemümerversammlung

 vom 22.08.2016  unter TOP ! 1 das Datum31.12.2(]7  erst-wie  die vernommenen  Bekföglbiiciiiil§$ii
 iliienParteivernehmungen  bekundet  haben -  nach oder  -  wie die Zeugirbekundethat -  bereits vor der Abstimmung  ergänzt hat. Auch wenn die Datumsergänzung

noch  vor  Durchführung  der Abstimmung  im Diktat des Geschäftsführers  der Klägeringenannt  worden  seiri  soll, läge  eine das Vertrauensverhältnis  der Parteien
zerstörende  Pflichfüerletzung  der  Klägerin  vor,  weil  auch in diesem Fall derGeschäftsführer  der Klägerin eigenmächtig  den erkennbaren  !nteressen  derBektagten zuwidergehandelt  hätte. Der Beschlussantrag  der Miteigentümerin4beinhaltete  gerade kein konkretes'  Datum, zu dem die Abberufung  der  Klägerinerfolgen sollte. Vie)mehr  sprach bereits die Formulierung  dieses Besch)ussantrages,nach der die Abberufung  der K)ägerin gerade wegen Vernachlässigung  ihrerObIiegenheitspf(ichten  sowie ihrer Verantwortung  gegenüber  der

Wohnungseigentümergemeirischaft
 erfolgen sollte, eindeutig dafür, dass  mit  demBeschlussantrag eine vorzeitige  also außerordent)iche  Beendigung  derVerwatterbestellung beabsichtigt war. Die Fassung eines Abberufungsbeschlusseszum Ablauf des BestelIungszeitraums  am 3aI.12.2017 war auch zur  reinenDokumentation einer eventuel)en Willensbildung dahin, die Klägerin nicht nocheinma) nach Ablauf des BestelIungszeitraums emeut  zur Verwaltärin  bestellen zuwol!en, zu diesem frühen Zeitpunkt weder erforderlich  noch gar sinnvolt, so dassnichts für diesen Hintergrund der Beschlussfassung  spricht. Nach dem Ergebnis  derdurchgeführten Beweisaufnahme hat es im Rahmen  der Beschlussfassung  unterTOP ü'l derWohnungseigentümerversammiung

 vom 22.08.20a16 auch  keinerleiErörterung  eines etwaigen  Abberufungszeitpunktes,  noch  gar  auch  nur  eine  'Nachfrage des Geschäftsführers der Klägerin dahin, zu welchem Ze:itpunkt dieAöberufung nach dem Antrag beschlossen werden sollte, gegeben. Nicht nur  dieBeklagtenpunrl$It=iLieii
 iii iliren Parteivernehmungen  ausgesagt,der Geschäftsführer der Klägerin habe nach Wiedergabe  des Beschlussantrages  derEigentümerin%uliit;  v'ieitere Erörterungen  und Diskussion  überdiesen  ,Beschluss und ohne Nennung eines Beendigungsdatums  abstimmen  lassen  und erstdanach den Beschlusstext mit dem Datum diktiert. Auch die Zeuginffi!  hatbekundet,. dass der Geschäftsführer der Kfägerin zwar das Datum beröits bei  demDiktat des Beschlussgegenstandes vor der Abstimmung  mit genannt  habe, indessenweder in der Eigentümerversammlung vor der Beschlussfassung  noch auch  im
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Rahmen  der Vorbereitungsgespräche  zu dieser EigentümerversammIung  mit ihrerörtert  oder gar festgelegt  worden sei, zu welchem konkreten Datum die Abberufungder  Klägerin riach dem Antrag der Miteigentümerir',J  beschlossen werdensollte. Er habe dieses Datum offensichtlich  als das des regulären Abiaufs desVerwa1tervertrages  nach der bestehenden Kündigungsfrist  gewählt.
Im Ergebriis hat der Geschäfisführer  der Ktägerin somit das im Beschluss genannteDatum 31. 12.2fü  7 ob nuri vor oder erst nach der Abstimmung über denBeschlussantrag  der  Miteigentümerinin  den Beschlusstext  eingefügt, ohnezumindest  vor  der  Abstimmung  klarstellend  nachzuTragen und erörtern zu lassen, obeine Beschlussfassung  dieses Inhalts dem Willen ünd Interesse der Beklagtenentsprechen  wü'rde.  Da sich allein aus dem Beschlussantrag  der Miteigentümerin.für  den GeSChäffSführer der Kiä9eriri niCht zwingerid ergab, dass dieSer aufeine Beschlussfassung zum regulären Ablaufdatum der Verwalterbestellung gerichtetwar,  sondern  nach  seiner  Formulierung  vielmehr  für  eine  außerordentlicheAbberufung  sprach, wäre  er verpf)ichtet  gewesen,  entweder  noch  vor  derWohnungseigentümerversammlung

 oder  aber vor  der  Beschlussfassung  zu TOP  'l 1für eine Klarstellung  zu sorgen. Den Beschlussantrag  jedenfa!ls  eigenmächtigdahingehend  auszu!egen,  er beziehe sich auf das reguläre Abiaufdatum  der  letztenVerwalterbesteIlung, war pflichtwidrig  und diente offenkundig  der Verhinderung  einerBeschlussfassung über eine vorzeitige  Abberufung.  Die Umstände, dass sowoh1nach den Aussagen der vernommeneri  Beklagten als auch nach den Bekundungender ZeuginJakein  anwesender Eigentümer  dem Diktat des vom Geschäftsführerder Klägerin dem Beschlussantrag zugefügten Datums 31.12.2017  widersprochenhat, noch dass es nach Fertigstellung  des Protokolls einen
Protokollberichtigungsantrag oder eine Anfechtungsklage  gegeben hat, spricht  nichtdafür, dass die von Geschäftsführer  der Klägerin um das Datum 31.12.2017  ergänztBeschlussfassung äem tatsächlichen  Wiilen der Beklagten entsprach. Einerseits  hatdie Miteigentümeri§schon  mit E-Mail vom 23.08.2016,  also einen  Tag  nachderWohnungseigentümerversammlung

 bereits reagiert und bemängelt, dass  dasDatum 31.j2.20i7  weder ihrem Beschlussantrag,  noch gar  dem  dahinter  stehendenWil(en der Wohriungseigentümer  entsprach.  Andererseits  ist durchausnachvol!ziehbar,  dass den Wohnungseigentümern  im Zuge  derWohnungseigentümerversammIung
 beim Diktat des Beschiusstextes  durch  denGeschäftsführer der Klägerin nicht aufgefallen  oder bewusst  gewesen  ist, daÖs dieserein nicht im Antrag der MiteigentümerirenthaItenes

 Datum mit diktiert hat.Ob den Wohnungseigentümern  nach Erha(t des Protokol(s  der
Wohnungseigentümerversammlung

 mehr als sechs Wochen später noch  aufgefallenist, dass der Beschlusstext  zu TOP 1l nicht dem Beschlussantrag  entsprach,  muss



7

bezweiteit  werden,  so dass auch auS dem Umstand, dass über das Begehren derMiteigentümerii  iQl  iii IdlJa I<ein Protokollberichtigungsantrag gestellt und auchkeine  Anfechtungskfage  erhoben worden ist, nicht der Schtuss gezogen werdenkann,  die protokollierte  um das Datum ergänzte Beschlussfassung habe demtatsächlichen  Willen  und Interesse  der Beklagten entsprochen.
Die PfliChtverletzung  der K1a9erin iSt derart SChWerWieClend, daSS den Bek1a9ten eineZusammenarbeit  mit  der  Klägerin  auch  bis Datum des Ab!aufs der Beste)lung derKlägerin  zur  Verwalteriri  nicht  zugemutet  werden  kann.  Es handelt sich nicht nur umeine nur  geringe  Pflichfüerletzungrnit  keinen  oder  nur unerheblichen  Fo1gen Tür dieWohnungseigentümer.  Vielmehr  liegt  eine bewusste  und gewollte  Eigenmächtigkeitdes  Geschäftsführers  der  Klägerin  bei der  Formulierung  eines  Beschlussantrages  mitAuswirkpnggn  auf  qip wirtschafilichen  Interessen  der Klägerin  vor, diee*ennbar

demWillen und den Interessen der Beklagten zuwiderläufi. Aufweitere von denBeklagten  aufgeführte  Abberufungsgründe  kommt  es deshalb  riicht  an.

Die prozessualen  Nebenentscheidungen  folgen  aus §§ 9i  7C)8 Nr. ü 4, 7 ü 1 ZPO.

Streitwert:
3.500,00  €

Dieser Streitwert entspricht dern von der Kfögerin angegebenen.  Er bemisst  sichüberschlägig berechnet nach dem der Kiägerin zustehenden Verwa1te7honorar  fürden Zeitraum der Besch)ussfassung am 25.112fü6  bis zum 31.12.2C)17.

Rechtsbehe!fsbelehrung:

A) Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmitte( der Berufung  für  jeden  zulässig,  derdurch dieses Urtei! in seinen Rechten benachteiligt  ist, '

'?. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 6C)0,00 EUR  übersteigt  oder
2. wenn die Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen  worden  ist.
Die BeruFung muss innerhalb einer Notfrist von  einem  Monat  nach  Zusteilungdieses Urtei)s schriftlich bei dem Landgericht Düsseidof, Werdener  Straße  1, 40227Düsseldorf, eingegangen sein.'Die Berufungsschrift muss  die Bezeichnung  desUrteiis, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie  die Erklärung,  dass  gegendieses Urteil Berufung eingelegt  werde,  enthalten.
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Die Berufung  ist, sofem  nicht  bereits  in der  Berufungsschrift  erfolgt,  binnen  zweiMonaten  nach  Zustellung  dieses  Urteils  schriftiich gegenüber  dem LandgerichtDüsseldorf  zu begründen.

Die Parteien  müssen  sich  vor  dem  Landgericht  Düsseldorf  durch einen Rechtsanwa!tvertreten  lassen,  insbesondere  müssen  die BeruTurigs-  und dieBerufungsbegründungsschrift
 von einem  solöhen  unterzeichnet  sein.

Mit  der  Berufungsschrift  soll  eine  Ausfertigung  oder  beglaubigte  Abschriff  desangefochtenen  Urteils  vorgelegt  werden

B) Gegen  die Streitweföestsetzung  ist die Beschwerde  an das  AmtsgerichtLangenfeld  statthaft,  wenn  der  Wert  des  Beschwerdegegenstandes
 200,00  EURübersteigt  oder  das  Amtsgericht  die Beschwerde  zugelassen  hat. Die Beschwerde  istspätestens  innerhalb VOn sechs Monaten, nachdem die Entscheidung  in derHauptsache  Rechtskraft  erlangt  oder  das  Vefahren  sich  anderweitig  erledigt  hat, beidem Amtsgericht  Langenfe1d, Hauptstr. 15, 40764  Langenfeld,  st,hriff1ich  in deutscherSprache oder  zur Niederschrift  des  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle  einzu)egen.Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift  der  Geschäftsstel!e  eines  jedenAmtsgerichtes  abgegeben  werden.

ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf  dieser  Frist  festgesetzt  worden,so kann die Beschwerde noch innerha(b eines Monats  nach  Zustellung  oderformloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses einge(egt  werden.

a' i'l

als Urkundsbeamtin  der


